
4 | STRUKTURELLE MASSNAHMEN

HF 4.02	 IT-Ausstattung	

HF 4.03	 Information der Träger öffentlicher 	  
	 Belange zum Baumschutz

HF 4.04 	Öffentlichkeitsarbeit	

HF 4.05 	Blau-grüne und graue Infrastruktur 	  
	 zusammendenken

HF 4.06 	Berücksichtigung des Baumschutzes 	  
	 bei der Öffentlichkeitsarbeit Dritter

HF 4.07 	Neue Baumschutzverordnung	

1 | BAUMSCHUTZ

HF 1.01 und HF 1.04 Frühzeitige Einbindung 	  
	 der Belange des Baumschutzes bei  
	 Bauleitplanverfahren und Festsetzungen 	
	 zu Bäumen in Bebauungsplänen

HF 1.02 	 Einführung einer verpflichtenden 	  
	 Baumbestandserklärung

HF 1.03	 Förmliche Beteiligung der Natur-	  
	 schutzbehörde in allen Baugeneh- 
	 migungsverfahren

HF 1.05 	 Standorte für Ersatzpflanzungen in 	  
	 Bauleitplänen

HF 1.06 	 Umweltbaubegleitung und Baum-	  
	 schutzfachliche Baubegleitung

HF 1.07 	 Baumschutz auf Baustellen und  
	 Baustellenkontrollen

HF 1.08 	 Verfolgung von rechtswidrigen 	  
	 Baumbeschädigungen

HF 1.09 	 Verpflichtendes Wurzelprotokoll 	  
	 bei Tiefbauarbeiten

HF 1.10 	 Zu kleine Baumscheiben Straßenbäume

HF 1.11 	 Bäume und Leitungen	

HF 1.12 	 Sicherung von Bestandsbäumen	  
	 durch Baumschutz-Vorrichtungen

HF 1.13 	 Bäume und Feuerwehraufstellflächen	

3 | KLIMAANPASSUNG

HF 3.01	 Erhöhung des Baumanteils – 	  
	 Neue Baumstandorte

HF 3.02 	 Verwendung klimatoleranter 	  
	 Baumarten	

HF 3.03 	 Baumstandorte als Retentionsflächen	

HF 3.04 	 Bewässerungsmanagementkonzept	

HF 3.05 	 Ökosystemleistungen bei der Stadt-	  
	 planung zielführend einsetzen

2 | NEUPFLANZUNGEN

HF 2.01 und HF 2.02 Pflanzgrubengröße und 	  
	 überbaubare Pflanzgruben

HF 2.03 	 Fertigstellungs- und Entwicklungs-	  
	 pflege und Evaluierung Baumkosten

HF 2.04	 Einhaltung der Gütebestimmungen 	  
	 der Baumschulen

HF 2.05 	 Flächenfindung für Baumkompen-	  
	 sationen – Klimawald

HF 2.06 	 Leitfaden für Baumpflanzungen	

HF 2.07 	 Alternative Begrünung von Straßen	
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